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Einleitung 

Tweer & Lösenbeck verpflichtet sich zu verantwortungsvollem, ethischem und gesetzeskonformem Handeln 
in allen Geschäftsbereichen. Grundlage sind die Werte Integrität, Verantwortung, Fairness, Transparenz und 
Respekt gegenüber Menschen, Umwelt und Gesellschaft. 

Tweer & Lösenbeck erwartet im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes auch von seinen Lieferanten, in allen 
unternehmerischen Aktivitäten der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und bei allen ge-
schäftlichen Handlungen und Entscheidungen, die jeweils geltenden Gesetze sowie sonstigen maßgeblichen 
Bestimmungen der Länder, in denen sie tätig sind, zu beachten. 

Diese Verhaltensrichtlinie für Lieferanten definiert verbindliche Grundsätze für alle Geschäftspartner und 
dient als Grundlage für eine nachhaltige, faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

1. Gesellschaftliche und soziale Verantwortung 

1.1 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Tweer Lösenbeck und alle Lieferanten gewährleisten Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz im Rahmen nationalen Bestimmungen. Der Fokus liegt dabei auf der Ermittlung von Risiken, auf deren 
Beseitigung, sowie einer ständigen Verbesserung der Arbeitswelt. Zudem werden die Beschäftigten regel-
mäßig über geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsnormen sowie -maßnahmen informiert und ge-
schult. 

1.2 Arbeitsbedingungen 

Lieferanten zahlen mindestens regelmäßig Löhne und Überstunden zu den gesetzlichen Konditionen, die im 
Land der Herstellung gesetzlich festgelegt sind und bieten ihren Beschäftigten die jeweils gesetzlich vorge-
schriebenen Leistungen. 

Tweer & Lösenbeck erwartet von Lieferanten, für faire Arbeitsbedingungen einzustehen und den jeweils 
geltenden Regelungen hinsichtlich Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen zu entsprechen. Überstunden wer-
den im rechtlichen Rahmen geleistet. Lokale Gesetze und Verordnungen zur Höchstarbeitszeit und Urlaubs-
zeit sind vom Lieferanten zu respektieren. Lieferanten respektieren weiterhin das Recht jedes Beschäftigten, 
ohne Strafe, Diskriminierung oder Schikane, mit anderen zu verhandeln, Gewerkschaften ihrer Wahl zu grün-
den oder ihnen beizutreten. 

1.3 Karrieremanagement 

Tweer & Lösenbeck und alle Lieferanten fördern aktiv die Qualifikation und Weiterentwicklung ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Dies ist entscheidend für Qualität, Sicherheit und Innovationskraft in der gesamten 
Lieferkette. 

1.4 Diskriminierung und Belästigung 

Tweer & Lösenbeck erwartet, dass Lieferanten alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich und gerecht 
behandeln. Sie dürfen keine Diskriminierung jeglicher Art in Bezug auf die Anstellung, Zugang zu Schulun-
gen, Beförderung oder Entlassung zulassen. 

1.5 Ausbeutung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel 

Tweer & Lösenbeck duldet keinerlei Verletzung grundlegender Menschenrechte in der Lieferkette. Alle Lie-
feranten sind verpflichtet, die folgenden Anforderungen strikt einzuhalten: 

• Jegliche Form von Kinderarbeit ist in allen Unternehmensbereichen verboten. 

• Der Einsatz von Zwangsarbeit oder Menschenhandel ist streng untersagt. 
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2. Ethik  

2.1 Integrität 

Integrität bildet die Grundlage für glaubwürdiges und verantwortungsvolles Handeln. Tweer & Lösenbeck 
und seine Lieferanten achten darauf, dass Geschäftsentscheidungen ausschließlich aufgrund sachgerechter 
Erwägungen getroffen werden. Tweer & Lösenbeck und alle Lieferanten bemühen sich, bereits den Anschein 
sachfremder Erwägungen zu vermeiden. Beschäftigte oder Dritte, die einem Interessenkonflikt unterliegen 
sind nicht an entsprechenden Geschäftsentscheidungen beteiligt.  

Tweer & Lösenbeck verpflichtet sich, jede Art von Korruption zu bekämpfen und erwartet dies ebenfalls von 
Lieferanten. Weiter erwartet Tweer & Lösenbeck von Lieferanten die Einhaltung aller Anti-Korruptionsge-
setzte und keine korrupten Handlungen in jeglichem Geschäftsverkehr zu dulden. 

2.2 Verantwortung 

Tweer & Lösenbeck erwartet von Lieferanten, dass sie sich ihrer unternehmerischen Verantwortung bewusst 
sind und dabei die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Es wird vorausgesetzt, dass bei allen Tätigkeiten die 
nationalen Gesetze, Regeln, und Vorschriften eingehalten werden. 

2.3 Fairness 

Fairness ist die Grundlage für vertrauensvolle Zusammenarbeit. Tweer & Lösenbeck beachtet den fairen 
Wettbewerb und hält die geltenden Gesetze ein, die den Wettbewerb regeln, schützen und fördern. 

Lieferanten sind verpflichtet, den fairen Wettbewerb zu achten und ebenfalls die Wettbewerbs- und Kartell-
gesetzte einzuhalten. Absprachen mit Wettbewerbern und anderen Handlungen, die den freien Markt behin-
dern sind untersagt. 

2.4 Transparenz 

Tweer & Lösenbeck legt großen Wert auf offene Kommunikation und nachvollziehbare Prozesse. Transpa-
renz ist ein Grundpfeiler für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Zusammenarbeit. Lieferanten müssen 
sicherstellen, dass ihre Aktivitäten diesen Grundsätzen entsprechen. 

2.5 Respekt und Datenschutz 

Respekt zeigt sich im fairen und wertschätzenden Umgang mit allen Beteiligten, unabhängig von Funktion, 
Herkunft oder Interessenlage. Tweer & Lösenbeck betrachtet den Austausch und Umgang von schützens-
werten Informationen und geistigem Eigentum als integralen Bestandteil jeder Zusammenarbeit mit Liefe-
ranten 

Tweer & Lösenbeck erwartet zum Schutz von Informationen und geistigem Eigentum, besondere Sorgfalt 
und die Anwendung von angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Vertrauliche und 
personenbezogene Informationen sind vor unautorisiertem Zugriff durch Dritte zu schützen und es ist sicher-
zustellen, dass diese nur bestimmungsgemäß verarbeitet werden. 
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3. Ressourcenschonung, Umwelt und Energie 

Tweer & Lösenbeck ist dem Ziel des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen für die heutige und künftige 
Generation nachhaltig verpflichtet. Das Unternehmen geht sorgsam mit den Ressourcen um und verbessert 
ständig dahingehend die angewandten Verfahren und Prozesse, um dem schneller fortschreitenden Klima-
wandel aktiv entgegenzuwirken. 

Lieferanten verpflichten sich, gesetzlichen Umweltschutzanforderungen sowie die international anerkannten 
Standards des betrieblichen Umweltschutzes bestimmungsgemäß, in allen Ländern, in denen sie tätig sind, 
umzusetzen und einzuhalten. 

Lieferanten achten bei Produkten und Verfahren auf einen effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen, 
die Einhaltung geltender Umweltstandards, sowie die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen. Ge-
schäftspartner fördern in ihrem Marktsegment proaktiv die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher 
Technologien. Im Zuge der kontinuierlichen Verbesserung erwartet wir von unseren Geschäftspartnern die 
stetige Verringerung der Umweltauswirkungen im eigenen Produktionsprozess durch vorbeugende Maßnah-
men sowie die Berücksichtigung von Umweltaspekten in der Lieferkette und Rohstoffbeschaffung. 

 

 

 

Umsetzung in der Lieferkette 

Tweer & Lösenbeck erwartet von seinen Lieferanten, die Grundsätze und Nachhaltigkeitsanforderungen die-
ser Verhaltensrichtlinie an die Lieferkette in geeigneter Form weiterzugeben, diese entsprechend zu ver-
pflichten und die Einhaltung dieser Grundsätze und Nachhaltigkeitsanforderungen zu unterstützen. 

Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung 

Tweer & Lösenbeck erwartet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lieferanten sich frei und ohne 
Sorge vor Vergeltungsmaßnahmen äußern können, wenn gegen die in dieser Verhaltensrichtlinie definierten 
Inhalte verstoßen wird. 

Umsetzung der Anforderungen 

Tweer & Lösenbeck kommuniziert offen und dialogorientiert über die Anforderungen dieser Verhaltensricht-
linie und behält sich das Recht vor, die Einhaltung bei Lieferanten in einer geeigneten Form zu prüfen. 

Bei Bedenken, Beschwerden oder Hinweisen auf eine mögliche Verletzung dieser Richtlinie wenden Sie sich 
bitte direkt an die Geschäftsführung von Tweer & Lösenbeck. Zusätzlich können mittels Hinweisgebersystem 
auf der Homepage von Tweer & Lösenbeck www.tweer-loesenbeck.de mögliche Verstöße gegen Gesetze, 
Hinweise bzgl. Korruption, Betrug, etc. sowie Missstände am Arbeitsplatz anonym, vertraulich und sicher 
gemeldet werden. 
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